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Information über die obligatorische Pflichtla-
gerhaltung Erdgas 
 
 

Durch die Verordnung über die Pflichtlagerhaltung von Erdgas vom 9. Mai 2003 (Erdgaspflichtlager-
verordnung; SR 531.215.42) wird Erdgas grundsätzlich der obligatorischen Pflichtlagerhaltung unter-
stellt. Die Lagerpflicht wird dem ersten Inverkehrbringer von Erdgas, d.h. demjenigen, der Erdgas 
nach dem Mineralölsteuergesetz versteuert, überbunden. 
 
Der erste Inverkehrbringer von Erdgas kann die obligatorische Erdgas-Lagerpflicht gestützt auf Artikel 
6 Absatz 1 der Erdgaspflichtlagerverordnung ersatzweise erfüllen, indem er sich gegenüber dem Bun-
desamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) schriftlich verpflichtet: 
 

• sich an einer bestehenden Ersatzpflichtlagerhaltung zur Sicherstellung der Versorgung von 
Verbrauchern mit Zweistoffanlagen, in denen sich Erdgas durch Heizöl extra leicht ersetzen 
lässt, finanziell zu beteiligen oder 

 
• ein Ersatzpflichtlager in Form von Heizöl extra leicht selber zu halten oder durch einen geeig-

neten Dritten halten zu lassen. 
 
Der Umfang der Ersatzpflichtlager in Form von Heizöl extra leicht hat insgesamt dem 4,5-fachen Mo-
natsverbrauch an Erdgas für den Betrieb von Zweistoffanlagen zu entsprechen. 
 
Für Verbraucher mit Zweistoffanlagen sind heute für den Fall einer Versorgungskrise mit Erdgas auf-
grund einer Vereinbarung zwischen SWISSGAS und der Schweizerischen Zentralstelle für die Einfuhr 
flüssiger Treib- und Brennstoffe (CARBURA) Ersatzpflichtlager in Form von Heizöl verfügbar. 
 
 
Für weitere Informationen wenden sie sich an das:  
 
Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung 
Belpstrasse 53 
3003 Bern 
 
oder direkt an 
 
Herrn Bruno Egger, stv. Chef Sektion Pflichtlager 
+41 (0)31 322 21 68, bruno.egger@bwl.admin.ch 
 
Herrn Hans-Peter Zimmermann, Fürsprecher  
+41 (0)31 322 21 90, hans-peter.zimmermann@bwl.admin.ch 
 
 


